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Das eidgenössische Kunststipendium
in Vergangenheit und Gegenwart

Kunststipendium 1972: Bundesrat
Tschudi im Gespräch mit jungen
Künstlern

Frank Buchser, der 1865 die Gesell-
schaft schweizerischer Maler und
Bildhauer gegründet hat, war in seinen
letzten Lebensjahren eifrig bestrebt,
die Förderung der Kunst als nationa-
les Anliegen zu propagieren. Bundes-
rat Schenk verschloss sich den Peti-
tionen des Solothurner Malers und
seiner Freunde nicht, und so kam es,
dass die eidgenössischen Räte am 22.
Dezember 1887 den Beschluss fass-
ten, den - für damals sehr ansehnli-
chen - Betrag von 100 000 Franken pro
Jahr für die periodische Veranstal-
tung einer nationalen Kunstausstel-
lung, den Ankauf von Kunstwerken
zur Ausschmückung öffentlicher Bau-
ten sowie die Errichtung von «öffent-
liehen monumentalen Kunstwerken hi-
storischen und nationalen Charakters»
ins Budget aufzunehmen. Gleichzei-
tig wurde als beratendes Organ die
Eidgenössische Kunstkommission ge-
schaffen. Im Juni 1898 stimmte die
Bundesversammlung schliesslich
noch einem neuen Artikel folgenden
Inhalts zu:

«Der Bundesrat kann auch tüchtigen
Künstlern Unterstützungen zur Voll-
endung ihrer Studien an Kunststätten
gewähren.»
Das war sozusagen die Geburtsstun-
de des nunmehr zum 75. Male vom
Eidgenössischen Departement des
Innern veranstalteten Kunststipen-
diums (1918 ergänzt durch das Sti-
pendium für angewandte Kunst, be-
stimmt für Kunsthandwerker und Ge-
stalter). Im Jahre 1899 gelangten also
die ersten Schweizer Künstler in den
Genuss von Bundesstipendien: vier
Malerteilten sich in einen Betrag von
9500 Franken. Die Kunstkommission
hatte keine üble Wahl getroffen, fin-
den wir doch Namen von künftigem
Klang dabei wie Edoardo Berta oder
Karl Liner. Wenn man sich die lange
Liste der Stipendiaten ansieht, kommt
man nicht darum herum, der Kunst-
kommission das Zeugnis auszustellen,
dass sie manches unbekannte junge
Talent erkannt und - oft durch mehr-
maiige Auszeichnung mit dem Sti-
pendium (höchstens dreimal) -zielbe-

wusst gefördert hat. So erhielt der
Tessiner Pietro Chiesa schon 1902
und auch in den beiden folgenden
Jahren den begehrten Zuschuss aus
dem Bundeshaus. Ganz kurz wollen
wir einige Namen Revue passieren
lassen: Augusto Giacometti (1904),
Emile Cardinaux (1905), Louis Moilliet
(1906), Alice Bailly (ab 1909 dreimal als
eine der ersten weiblichen Stipen-
diäten), Fritz Pauli (erstmals 1913, also
mit 22 Jahren), Hans Berger (1914),
Ignaz Epper (1915), Hans Stocker
(1921), Charles Chinet (1923), Max von
Mühienen (1926), Otto Morach (1927),
Alexandre Rochat (1929), Aldo Pa-
tocchi (1930), Max Gubler und Albert
Schnyder (1932 und später), Ernst
Stocker (Coghuf, 1933 und 1937), Leon-
hard Meisser (1934), Max Kämpf (1941),
Claude Loewer (1942) und so fort.
Schon bei derzweiten Ausschreibung,
im Jahre 1900, wurden auch Bildhauer
und Architekten berücksichtigt. Der
Herisauer Valentin W. Mettler, heute
zu Unrecht fast vergessen, gelangte
als erster in den Genuss eines Bild-
hauerstipendiums. Ihm folgten u.a.
Carl Burckhardt (zuerst - noch als
Maler - 1901), José Belloni (1905), der
später in Montevideo zu Ruhm und
Ehren gelangt ist, Albert Angst und
August Suter (erstmals 1912), Her-
mann Hubacher (1917 und 1918), Max
Fueter (zuerst 1919, mit 21 Jahren),
Karl Geiser (1920 und 1925), Max We-
ber (1926), Walter Linck (1927), Franz
Fischer (dreimal ab 1928), Eduard
Spörri (1931), Albert Schilling (1936),
Hans Aeschbacher (dreimal ab 1939),
Heinz Schwarz (1949; im folgenden
Jahr schlug er - ein Fall ungewöhnii-
eher Generosität - das ihm erneut zu-
gesprochene Stipendium aus) und
Bernhard Luginbühl (1950, in sehr
jungen Jahren!), um nur einige be-
kannte Namen herauszugreifen.
Das Verzeichnis der eidgenössischen
Stipendiaten widerspiegelt getreulich
das Kunstschaffen unseres Landes:
die neuen stilistischen Strömungen,
die starken Begabungen. Und an der
Höhe der einzelnen Förderungsbei-
träge lesen wir den Wertschwund des
Frankens ab. 1971 hat der Bundesrat
die letzte Anpassung an die Teuerung
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Jean-Louis Tinguely:
Hiver à Prévondavaux (Bourse 1973)

vorgenommen: mindestens 4000 und
höchstens 8000 Franken beträgt seither
ein Stipendium; auf die längere Zeit
noch ausgerichteten «Aufmunte-
rungspreise» wird seither verzichtet.
Aufgrund der geltenden Kunstver-
Ordnung darf jeweils höchstens ein
Drittel des eidgenössischen Kunst-
kredits für die Ausrichtung von Sti-
pendien verwendet werden. 1973 wur-
den 37 junge Künstler - die Alters-
grenze beträgt 40 Jahre - mit einem
Gesamtbetrag von 250 000 Franken
unterstützt. In den letzten Jahren
wird das Stipendium von den jeweils
rund 350 Bewerbern aber nicht nur als
eine notleidenden jungen Talenten zu-
gedachte Hilfe aufgefasst. Vielmehr
geht es heute, wo ja auch die meisten
Kantone Ausbildungsbeiträge an Ab-
solventen von Kunstakademien auszu-
richten pflegen und es anderseits
ganz unmöglich ist, die finanzielle Si-
tuation im einzelnen abzuklären, man-
chen Teilnehmern darum, ihre Werke
mit dem Schaffen ihrer Altersgenos-
sen aus allen Teilen des Landes zu
konfrontieren. Der Erhalt dieses be-
gehrten Stipendiums dient natürlich
auch der Stärkung des persönlichen
Prestiges.
Der Eidgenössischen Kunstkommis-
sion, die im Auftrag des Departe-
ments des Innern als Jury amtet,
kommt die zwar faszinierende, aber
nicht unbedingt beneidenswerte Auf-
gäbe zu, in den ihr anonym vorgeleg-
ten je drei Arbeitsproben junger Ma-
1er, Graphiker, Bildhauer und Archi-
tekten Anlagen zu erkennen, die för-
dernswert erscheinen. Nicht abge-
rundete Leistungen sollen prämiiert,
sondern vielmehr Ansätze, Hoffnun-
gen oder Versprechen unterstützt
werden. Die Zugehörigkeit zu be-
stimmten Richtungen stellt dabei kein
Kriterium dar, doch hält die Kommis-
sion auf die Neuartigkeit und Eigen-
ständigkeit der künstlerischen Aus;

sage ein besonderes Augenmerk. Die
Auslese der Stipendiaten vollzieht
sich in wenigstens fünf Rundgängen,
wofür drei Tage konzentrierter Arbeit
erforderlich sind. Bei jedem Rund-
gang bedarf es einer Stimme mehr,
um eine Einsendung zu halten. Vor
allem in den letzten Durchgängen
gehen der Stimmabgabe oft längere
Diskussionen voraus; jedes Korn-
missionsmitglied hat auch das Recht
zu Wiedererwägungsanträgen. Eine
Jury, die es allen Bewerbern recht
machen kann, gibt es naturgemäss
nicht. Die Kommission strebt aber
eine grösstmögiicheTransparenz ihrer
Beurteilungen an. So steht sie seit
einigen Jahren jeweils am Tage nach
der Jurysitzung der Presse und allen
Interessenten Rede und Antwort, und
während eines Wochenendes ist dem
Publikum Gelegenheit geboten, sämt-
liehe eingesandten Arbeiten - es sind
heute ihrer rund eintausend - am
Orte der Beurteilung selbst einzu-
sehen und die Entscheide der Korn-
mission nachzuvollziehen. Diese «Lei-
stungsschau» der jungen Schweizer
Kunst findet steigende Beachtung;
sie bietet alljährlich Gelegenheit,
einen repräsentativen Überblick über
Namen und Tendenzen zu gewinnen.
Im Anschluss daran findet jeweils
eine dreiwöchige Sonderausstellung
der prämiierten Arbeiten statt. Wäh-
rend früher Bern, dann Basel und
Zürich Stätte der Jurierung und der

nachfolgenden Ausstellungen waren,
wird die Veranstaltung seit zwei Jah-
ren in Lausanne durchgeführt, wo mit
verständnisvoller Unterstützung der
Stadt die dafür sehr geeigneten Räum-
lichkeiten des Palais de Beaulieu und
des Musée des arts décoratifs benutzt
werden können.
Paul L. Feser
Sektion Kunst- und Denkmalpflege EDI

Zusammensetzung der Eidgenös-
sischen Kunstkommission (Jury
des Kunststipendiums) für die
Amtsperiode 1973 bis 1976:
Remo Rossi, Bildhauer, Locarno (Prä-
sident); Claude Loewer, Maler, Mont-
mollin (Vizepräsident); Jean Ellen-
berger, Architekt, Genf; Hans Erni,
Maler, Meggen; Charles Goerg, Kon-
servator des Kupferstichkabinetts,
Genf; Jean Lecoultre, Maler, Lausan-
ne; Verena Loewensberg, Malerin,
Zürich; Manuel Pauli, Architekt, Zü-
rieh; Dr. Willy Rotzler, Kunstschrift-
steller, Zürich.

Interessenten für das Kunststipen-
dium 1974 sind gebeten, sich mit dem
Eidgenössischen Departement des
Innern, Abteilung für kulturelle Ange-
legenheiten (Sektion Kunst- und
Denkmalpflege), 3003 Bern (Tel. 031 /
61 24 08), in Verbindung zu setzen, da-
mit ihnen im kommenden Herbst die
Anmeldeformulare zugesandt werden
können.

Urs Bänninger: Steinschleuderer (Stipendium 1972)
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